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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

17.09.1990 

Geschäftszahl 

89/15/0048 

Rechtssatz 

Das Verhältnis der Kostenfaktoren ist für die Abgrenzung, ob eine Leistung in Bezug zu einer anderen Leistung 
eine eigenständige Leistung oder eine unselbständige Nebenleistung darstellt, nicht unbedingt maßgebend 
(Hinweis E 29.11.1984, 83/15/0083, VwSlg 5939 F/1983). 

Beachte 

Besprechung in: 

ÖStZB 1991, 246; 


